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Nr. 42 Samstag, 20. Oktober 2018

Nr. 1 Sitzung des Stadtrates
Am Dienstag, 23. Oktober 2018, 

19.00 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal die Sitzung des Stadtrates 
statt.
Tagesordnung:
1. Vorhabenbezogener Bebauungs-

plan „Biogasanlage Flotzheim 
– West“ und 13. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Paral-
lelverfahren mit dem Bebauungs-
plan; Behandlung der Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher 
Belange mit Billigungs- und Aus-

legungsbeschluss
2. Schreiben Wasserwacht Ortsgrup-

pe Monheim wegen Überlassung 
des Parkplatzes vor der Stadthalle 
zu den Feierlichkeiten des 50-jäh-
rigen Bestehens

3. Widmung des Foyers (Glasdach) 
im „Kreuzwirt“ zur Abhaltung 
standesamtlicher Trauungen 

4. Bekanntgaben
anschließend nichtöffentliche Sit- 
zung

Nr. 2 Bürgerversammlungen 
in Monheim und seinen 
Stadtteilen

Siehe Tabelle!

Tagesordnung:
1. Bericht des Bürgermeisters über 

wesentliche Maßnahmen im 
Stadtgebiet

2. Fragen und Anregungen der Bür-
ger

An alle Bürgerinnen und Bürger er-
geht freundliche Einladung.

Anträge, Eingaben, etc. die je-

weils zur Behandlung kommen sol-
len, sind bis spätestens 3 Werktage 
vor der Veranstaltung schriftlich bei 
der Stadt einzureichen.

Nr. 3 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel. 0 90 91/90 91 – 0 von 
Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Die Gebühren für Kleinmengen sind 
sofort zu bezahlen.

Nr. 4 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis No-
vember am Freitag von 15 bis 
17 Uhr und am Samstag von 9 bis 
13 Uhr geöffnet. Nähere Informati-
onen erhalten Sie auch unter www. 
awv-nordschwaben.de.

Nr. 5 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist bis November am 
Freitag von 15 bis 17 Uhr und am 
Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten. Nähere In-
formationen erhalten Sie auch unter 
www.awv-nordschwaben.de.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Eingeschränkte telefo-
nische Erreichbarkeit 
Rathaus Monheim und 
Touristinformation 
Monheim

Am Montag, den 22.10.2018 fin-
den im Rathaus Monheim und der 
Touristinformation Monheim Um-
stellungsarbeiten an der Telefonan-
lage sowie dem Internetanschluss 
statt.

An diesem Tag und je nach Ver-
lauf der Arbeiten auch an den darauf 

folgenden Tagen kann es zu einge-
schränkter telefonischer Erreichbar-
keit kommen.

Nr. 2 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

B)  GEMEINDE  
TAGMERSHEIM

Nr. 1 Dorferneuerung 
Tagmersheim II Teil 1 – 
Blossenau 
Gemeinde Tagmersheim, 
Landkreis Donau-Ries 
Plan über die gemein-
schaftlichen und öffent-
lichen Anlagen nach § 41 
Flurbereinigungsgesetz 
–FlurbG– Feststellung 
der UVP-Pflicht gemäß 
§ 5 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeit –
UVPG–Bekanntmachung

Die Teilnehmergemeinschaft wird 
beim Amt für Ländliche Entwick-

lung Schwaben die Genehmigung 
des Planes über die gemeinschaft-
lichen und öffentlichen Anlagen 
nach § 41 FlurbG beantragen.

Für den Bau der gemeinschaft-
lichen und öffentlichen Anlagen war 
gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG i. V. 
m. Nr. 16.1 der Anlage 1 zum UVPG 
eine allgemeine Vorprüfung zur Fest-
stellung der UVP-Pflicht durchzu-
führen.

Diese Vorprüfung hat ergeben, 
dass das Vorhaben unter Berück-
sichtigung der in Anlage 3 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien kei-
ne erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zur Folge haben kann, 
die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der 
Zulassungsentscheidung zu berück-
sichtigen wären.

Es wird daher festgestellt, dass für 
das o. g. Vorhaben eine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nicht besteht.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 
Satz 1 UVPG nicht selbständig an-
fechtbar ist.

Krumbach, 08.10.2018
Ludger Klinge, Baudirektor 

Georg Schnell
Erster Bürgermeister

Datum Uhrzeit Stadtteil Ort

Freitag 26.10.2018 20:00 Wittesheim GH Pfefferer

Montag 29.10.2018 20:00 Ried Feuerwehrhaus

Mittwoch 31.10.2018 20:00 Rehau Alte Schule

Freitag 02.11.2018 20:00 Kölburg Feuerwehrhaus

Montag 05.11.2018 20:00 Itzing Feuerwehrhaus

Mittwoch 07.11.2018 20:00 Liederberg Schafstadel

Freitag 09.11.2018 20:00 Weilheim und Rothenberg GH Rosenwirth

Donnerstag 15.11.2018 20:00 Flotzheim, Kreut und Hagenbuch Feuerwehrhaus

Freitag 16.11.2018 20:00 Warching GH Sprater

Montag 19.11.2018 20:00 Monheim Schützenheim


